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Anmeldung der  
Schulanfänger: 
Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 im 
September werden die Kinder schulpflichtig, 
die bis zum 30.09.2015 das sechste Lebens-
jahr vollendet haben. Diese Kinder müs-
sen in der Schule angemeldet werden. Auf 
Wunsch der Erziehungsberechtigten kön-
nen auch Kinder in die Schule aufgenom-
men werden, die zwischen dem 01.10.2009 
und dem 30.06.2010 geboren wurden.  

Termine für die Schulanmeldung: 
Mittwoch, 25.03.2015 von 8.30 – 12.30 
Uhr sowie  
Donnerstag, 26.03.2015 von 13.30 – 
15.00 Uhr. 

Um Wartezeiten zu vermeiden, können sich 
die Eltern im Kindergarten in einen Zeitplan 
eintragen. Bitte kommen Sie gemeinsam 
mit Ihrem Kind. 
Folgende Unterlagen sollten Sie dabei ha-
ben: ein Bild Ihres Kindes (Passbildgröße) 
sowie die Geburtsurkunde oder das Famili-
enstammbuch. 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. M. Rößler, Schulleitung. 

Fundbüro 
1 Brille mit braunem Gestell, gefunden im 
Café Goldene Krone 
1 Fleece-Mütze (blau), gefunden im Februar 
2015 im Café Goldene Krone 
1 Fleece-Mütze (schwarz), gefunden im Feb-
ruar 2015 im Café Goldene Krone 
1 Mütze (braun, Innenfutter rot), gefunden 
im Februar 2015 im Café Goldene Krone 
1 Strohkorb (gestreift), gefunden am 
16.03.2015 an der Bushaltestelle „Post“ 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats von St. Märgen 
Am Dienstag, 24.03.2015, findet um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine öffentliche 
Sitzung des Gemeinderats statt, zu der hiermit eingeladen wird. 
 
Tagesordnung: 
 
4.1   Vorstellung Modelprojekt Bürgerbewegung für Inklusion, Teilnehmer Frau Elke Eichler, 

Projektmanagement Integrative Akademie Himmelreich 
 
4.2  Feuerwehr, Teilnehmer Kdt. Christian Schuler 
 a)  Erweiterung der vorhandenen Management-Software zu einer Web-basierten Versi-

on 
 b) Information zur Mannschaftsstärke 
 
4.3   Vorberatung für den GVV St. Peter, Stellungnahme zur Fortschreibung des Flächennut-

zungsplans des GVV Dreisamtal, Teilplan Windkraft 
 
4.4   Antrag auf Bezuschussung des Sprachheilkindergartens Hochschwarzwald in Röten-

bach 
 
4.5  Bauanträge 
  Anbau eines Balkons und Vergrößerung der Verglasung im Nordwestgiebel im Dachge-

schoss auf Flst. Nr. 215/3 
 
4.6  Bekanntgaben 
 
4.7  Frageviertelstunde 
 

Doppelkonzert der  
Trachtenkapelle  
St.Märgen-Glashütte 

Blasmusikfreunde aus Dittishausen als 
Gast. 

Die Trachtenkapelle St.Märgen-Glashütte 
mit ihrem Dirigenten Klaus Simon lädt 
am Samstag, 28.03.2015 zu ihrem alljähr-
lichen Doppelkonzert ein. 

Als Gastverein wirkt der Musikverein 
Dittishausen unter der Leitung von 
Wolfgang Wehrle mit. Beide Dirigenten 
haben wieder ein abwechslungsreiches 
Programm für Sie zusammengestellt. 
Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr in der 
Schwarzwaldhalle in Neukirch. 

Hierzu sind alle Blasmusikfreunde und 
Gäste recht herzlich eingeladen. 

Papiersammlung des DRK 
Ortsverein St. Märgen... 
am Samstag, 21.03.2015 
von 09.00 bis 12.00 Uhr. 

Bitte das Papier und Kartonagen zum Sam-
melcontainer auf den Sportplatzparkplatz 
bringen. 

Für Ihre Unterstützung besten Dank. 
Ihr DRK St. Märgen 
 
 

Regio-Karte für Asylbewerber 
Der Helferkreis St. Märgen bittet die Bürge-
rinnen und Bürger um Mithilfe. Für die Asyl-
bewerber werden Regio-Karten benötigt. 
Wer eine Regio-Karte besitzt und diese kos-
tenlos an bestimmten Tagen zur Verfügung 
stellen kann, wird gebeten sich im Rathaus 
unter der Telefonnummer 07669/9118-0 zu 
melden. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 



Mittwoch, 18. März 2015

Seite 2

Notruf / Rettungsdienst /
Feuerwehr: Tel. 112

Ärztlicher Notfalldienst in der Nacht, 
an den Wochenenden und Feiertagen: 
Ärztlicher Notdienst, Notfallpraxis: 
Tel. 0761/8099800;  
Freiburger Kindernotfallpraxis (St. Josefs-
krankenhaus): Tel. 0761/80998099; 
 
Zahnärztliche Notrufnummer an 
den Wochenenden und Feiertagen: 
01803/222555-45 

Krankentransport: 0761/19222

Samstag, 21.03.2015 
Zasius-Apotheke, Günterstalstr. 39 
79102 Freiburg (Wiehre), Tel. 0761 – 73280 
Sonntag, 22.03.2015 
Jahn-Apotheke, Schwarzwaldstr. 146 
79102 Freiburg (Waldsee), 
Tel. 0761 – 703920 
Münster-Apotheke Neustadt, 
Scheuerlenstr. 20 
79822 Titisee-Neustadt (Neustadt), 
Tel. 07651 – 922660 
Montag, 23.03.2015 
Littenweiler-Apotheke, Römerstr. 1 
79117 Freiburg (Littenweiler), 
Tel. 0761 – 69675051 
Dienstag, 24.03.2015 
Dreikönig-Apotheke, Dreikönigstr. 9 
79102 Freiburg (Wiehre), Tel. 0761 – 75755 
Scheffel-Apotheke Löffingen, 
Untere Hauptstr. 8 
79843 Löffingen, Tel. 07654 – 91060 
Mittwoch, 25.03.2015 
Apotheke-im-Zo, Schwarzwaldstr. 78 
79117 Freiburg (Wiehre), Tel. 0761 – 
8887979 
Donnerstag, 26.03.2015 
St. Blasius-Apotheke Buchenbach, 
Lärchenstr. 2 
79256 Buchenbach, Breisgau, 
Tel. 07661 – 7230 
Freitag, 27.03.2015 
St. Blasius-Apotheke Buchenbach, 
Lärchenstr. 2 

79256 Buchenbach, Breisgau, 
Tel. 07661 – 7230 
Titisee-Apotheke, Jägerstr. 2 
79822 Titisee-Neustdt (Titisee), 
Tel. 07651 – 8202

Öffnungszeiten Kloster-Apotheke
St. Märgen,
Tel. 2 19: Mo. - Sa., 08.30 - 12.30 Uhr;
Mo., Di., Do., Fr., 14.30 - 18.00 Uhr.
Mittwochnachm. geschlossen.

Störungshotline für Strom: Netze BW 
GmbH, Rheinhausen, Tel. 0800/3629477 

Mobiler Sozialer Dienst (Pflegedienst des 
DRK): Behandlungspflege, Grundpflege, 
Hauswirtschaftliche Hilfe, Vermittlung an-
derer Hilfen...; Ansprechpartner/Einsatzlei-
tung: Anni Schwer, Tel. 07660/920353 oder 
0175/2244311. 
 
Fachstelle Sucht (bwlv): Beratung, Be-
handlung, Prävention. Adolph-Kolping-Str. 
19, 79822 Titisee-Neustadt, Tel. 07651/2422, 
Hauptstelle Freiburg: 0761/156309-0 
 
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: (Bun-
desamt für Familie und zivilgesellschaftli-
che Aufgaben), Tel. 08000/116016, Inter-
net: www.hilfetelefon.de  
 
Krebsinformationsdienst des Deutschen 
Krebsforschungszentrums: Fragen zu 
Krebs? Tel. 0800/4203040, täglich von 8 - 
20 Uhr, Internet: www.krebsinformations-
dienst.de 
 
Kirchliche Sozialstation Dreisamtal e. V.: 
Grund- und Behandlungspflege, Hilfe im 
Haushalt, Beratung, Betreuung und Beglei-
tung. Telefon 07661/9868-0 rund um die 
Uhr erreichbar   

Einsatz Dorfhelferin: 07661/7077  

Essen auf Rädern: Caritasverband Breis-
gau-Hochschwarzwald, Tel. 07651/911843.  

Hospizgruppe Dreisamtal: 07661/3139  
Rechtsanwalt-Notdienst: Tel. 0172-
7451940 (18.00 – 08.00 Uhr. Samstags, 
sonn- und feiertags rund um die Uhr)  

Integrationsfachdienst: Beratungsstelle 
für schwerbehinderte, psychisch erkrank-
te und hörbehinderte ArbeitnehmerIn-
nen und deren Arbeitgeber. Holzmarkt 
8, Freiburg, Tel. 0761/36894-500, Fax: 
0761/36894-455  
 
Beratungsstelle für ältere Menschen-
und deren Angehörige im Dreisamtal: Tel. 
07661/391-114.  
 
Tageselternverein Dreisamtal/Hoch-
schwarzwald:  Sprechzeiten dienstags 
09.00 – 11.00 Uhr, Titisee-Neustadt, Pfau-
enstr. 4. Tel. 07651/972051, tagesmuetter-
hsw@gmx.de oder www.tev-dreisamtal-
hochschwarzwald.de 
 
Landwirtschaftlischer Betriebshel-
ferdienst  Südbaden e.V., St. Ulrich: Tel. 
07602/9101-26 
 
Polizeiposten Hinterzarten: Rathaus-
straße 6, 79856 Hinterzarten, Telefon 
07652/9177-0  
 
Bestattungen Horizonte Dreisamtal: Alf-
red Schwär, St. Peter, Tel. 07660/920 80 50 
 
Kath. Kirchengemeinde St. Märgen, 
Pfarrbüro, Tel. 9103-0,Öffnungszeiten, 
Dienstag.: 17.00 – 19.30 Uhr, Mittwoch/
Freitag: 08.30 – 11.30 Uhr 
 
Öffnungszeiten des Kindergarten St. Mi-
chael, Tel. 470: Montag bis Freitag 7.30 – 
13.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag 14.00 
– 17.00 Uhr  
 
Pfarrbücherei: Donnerstag, 16.00 – 18.00 
Uhr, Samstag, 18.00 – 19.00 Uhr  
 
Betreuungsgruppe St. Märgen: Donners-
tag, 14.30 – 17.30 Uhr, im Pfarrhaus  
 
Öffnungszeiten im Rathaus St. Märgen  

Bürgermeisteramt: (Tel. 07669/9118-0)
Montag – Freitag  08.00 – 12.00 Uhr, 
 und nach Vereinbarung 
Donnerstag,  08.00 – 12.00 Uhr, 
 14.00 – 18.00 Uhr  
 
Tourist-Information: (Tel. 07652/1206-0) 
Montag – Freitag  09.00 – 12.00 Uhr, 
 nachmittags geschlossen 

Redaktionsschluss und Anzeigenschluss 

für das Mitteilungsblatt St. Märgen ist jeweils Montag, 10.00 Uhr, auf dem Rathaus.

Die Verteilung erfolgt jeweils mittwochs.

Änderungen bezüglich Feiertagen entnehmen Sie dem aktuellen Mitteilungsblatt.
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Aktenzeichen: 794 K 113/13 
Freiburg, 05.03.2015 
 
Amtsgericht Freiburg im Breisgau 
Vollstreckungsgericht 
 

Terminbestimmung: 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Freitag, 24.04.2015, 11.00 Uhr, 
Amtsgericht Freiburg im Breisgau, 

Holzmarkt 2, 79098 Freiburg, I. 
Sitzungssaal öffentlich 

versteigert werden: 
 
Grundbucheintragung: 
 
Eingetragen im Grundbuch von St. Märgen 
Miteigentumsanteil verbunden mit Son-
dereigentum 
Lfd.Nr. ME-Anteil Sondereigentums-Art 
Blatt 
1 188,29/1.000 Wohnung A 560 
2 83,01/1.000 Wohnung A1 561 
3 46,23/1.000 Wohnung A2 562 
4 104,17/1.000 Wohnung A3 563 
5 52,29/1.000 Wohnung A4 564 
 
an Grundstück 
Gemarkung Flurstück Wirtschaftsart u. 
Lage Anschrift qm 
St. Märgen 91/16 Gebäude- und Fre9ifläche 
Südhang 20 1.179 
 
Lfd. Nr. 1 
Objektbeschreibung/Lage  (lt. Angabe d. 
Sachverständigen): Wohnung mit ca. 135 
qm Wohnfläche zuzügl. Nutzräumen für 
Abstellfläche sowie 2 Stellplätze 
Verkehrswert:  94.000,00 Euro 

Lfd.Nr. 21 
Objektbeschreibung/Lage  /lt. Angabe d. 
Sachverständigen): 2 ´-Zimmerwohnung 
im Erdgeschoss mit ca. 70 qm Wohnfläche 
nebst Sondernutzungsrecht an Terasse 
Verkehrswert: 51.000,00 Euro 
 
Lfd. Nr. 3 
Objektbeschreibung/Lage  (lt. Abgabe d. 
Sachverständigen): Appartement mit ca. 
37 qm Wohnfläche im Erdgeschoss zu-
zügl. 1 Kfz-Stellplatz im Freien 
Verkehrswert: 29.000,00 Euro 
 
Lfd.Nr. 4 
Objektbeschreibung/Lage  (lt. Abgabe d. 
Sachverständigen): 2-Zimmerwohnung im 
1. Dachgeschoss mit ca. 44 qm Wohnflä-
che zuzügl. Abstellräume 
Verkehrswert: 35.000,00 Euro 
 
Lfd. Nr. 5 
Objektbeschreibung/Lage  (lt. Abgabe 
d. Sachverständigen): Appartement im 
1-Dachgeschoss mit ca. 33 qm Wohnflä-
che nebst Abstellräum und 1 Tiefgara-
genstellplatz 
Verkehrswert: 29.000,00 Euro 
 
Der Zuschlag wurde in einem früheren Ver-
steigerungstermine aus den Gründen des 
§ 85a ZVG versagt mit der Folge, dass die 
Wertgrenzen weggefallen sind. 
 
Der Versteigerungstermin ist am 12.11.2013 
in das Grundbuch eingetragen worden. 
 
Aufforderung: 
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Ver-
steigerungsvermerks aus dem Grundbuch 
nicht ersichtlich waren, sind spätestens im 

Versteigerungstermin vor der Aufforderung 
zur Abgabe von Geboten anzumelden und, 
wenn der Gläubiger widerspricht, glaub-
haft zu machen, widrigenfalls sie bei der 
Feststellung des geringsten Gebotes nicht 
berücksichtigt und bei der Verteilung des 
Versteigerungserlöses dem Anspruch des 
Gläubigers und den übrigen Rechten nach-
gesetzt werden. 
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung 
des Grundstücks oder des nach § 55 ZVG 
mithaftenden Zubehörs entgegensteht, 
wird aufgefordert, vor der Erteilung des Zu-
schlags die Aufhebung oder einstweilige 
Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, 
widrigenfalls für das Recht der Versteige-
rungserlös an die Stelle des versteigerten 
Gegenstandes tritt.  

Hinweis: 
Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen 
vor dem Termin eine genaue Berechnung 
der Ansprüche an Kapital, Zinsen und 
Kosten der Kündigung und der die Befrie-
digung aus dem Grundstück bezwecken-
den Rechtsverfolgung mit Angabe des 
beanspruchten Ranges schriftlich einzu-
reichen oder zu Protokoll der Geschäfts-
stelle zu erklären.  
Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn be-
reits eine Anmeldung vorliegt und keine Än-
derungen eingetreten sind. Die Ansprüche 
des Gläubigers gelten auch als angemeldet, 
soweit sie sich aus dem Zwangsversteige-
rungsantrag ergeben.  

Amtsgericht Freiburg i.Br. 
Müller, Rechtspfleger 
Beglaubigt 
Freiburg im Breisgau, 06.03.2015  
Küchler 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Bebauungsplan Hirschenhof Erweite-
rung, Beschluss über den angepassten 
städtebaulichen Entwurf und das weite-
re Vorgehen bezüglich der zukünftigen 
Höhenentwicklung des Baugebiets sowie 
dessen gestalterischen Entwicklung  
 
Am 30.09.2014 hat der Gemeinderat die 
Aufstellung und die Durchführung der Früh-
zeitigen Beteiligung des Bebauungsplans 
„Erweiterung Hirschenhof“ beschlossen. 
 
Zwischenzeitlich wurde die Planung im Hin-
blick auf die Erarbeitung der Offenlageun-
terlagen mit Rechtsplan und Festsetzungen 
weiter verfolgt. Insbesondere sind folgende 
Inhalte für das Baugebiet von besonderer 
Bedeutung: 
 
-  Aufteilung der Grundstücke und Lage der 

Erschließung 
- Höhen der zukünftigen Gebäude 

- Gestaltung des Baugebiets 
-  Straßenquerschnitte und Höhenlage der 

zukünftigen Erschließungsstraße 
- Technische Ver- und Entsorgung 
 
Es soll nun ein Beschluss des Gemeinderats 
in o.g. Punkten erfolgen, um die Unterlagen 
für die Offenlage erarbeiten zu können. Ne-
ben diesen Punkten sind derzeit noch weite-
re Themen in Bearbeitung, die dann in den 
Entwurf einzuarbeiten sind. 

Dies sind hauptsächlich 
 
-  die grünordnerischen Belange des Arten-

schutzes, der Gebietseingrünung und des 
erforderlichen Ausgleichs 

-  die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher 
Flächen und Konflikte mit angrenzenden 
Ackerbauflächen sowie 

-  die lärmtechnische Belastung durch die 
Landesstraße 128 

Herr Dopfer stellt den geänderten Pla-
nungsentwurf mit dem Straßenverlauf, 
Grundstückszu-schnitten und Grünflächen 
vor. Angesprochen wird auch die Höhenent-
wicklung des Baugebiets und wie dieses op-
tisch in Erscheinung treten wird, besonders 
in Blickrichtung Feldberg. Die Planung sieht 
vor, dass die Gebäude bergseits ebenerdig 
angelegt werden. Die unterste Gebäuderei-
he erhält ein freies Kellergeschoss, welches 
jedoch nicht als Vollgeschoss zu werten ist. 
Es folgt ein Vergleich der verschiedenen 
Gebäudetypen. In der Umgebung befinden 
sich überwiegend steilgeneigte Sattel- u. 
Walmdächer mit einer steilen Neigung von 
ca. 45 bis 50 Grad. Vorgeschlagen werden 
hier folgende Grundsätze: 
 
- 1 Vollgeschoss + ausgebautes Dach 
-  Steilgeneigtes Sattel- oder (Krüppel-)

Walmdach 
- Dachneigung 38°-45° 
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- Traufhöhe 4,50 m 
- Firsthöhe 9,50 m 
 
Bezüglich der Dachaufbauten stellt Herr 
Dopfer fest, dass im Bestand hauptsächlich 
Schleppgauben vorhanden sind. Für das 
neue Baugebiet werden Schlepp- oder Tra-
pezgauben vorgeschlagen. 
 
Im Bebauungsplan sind überwiegend Ein-
zelhäuser vorgesehen, in der unteren Ge-
bäudereihe aber auch Doppelhäuser. Der 
Bebauungsplan soll in dieser Hinsicht aber 
offen lassen, ob die untere Gebäudereihe 
mit Einzel- oder Doppelhäuser bebaut wird. 
 
Nebengebäude (Garagen o. ä.) können im 
Baufenster und außerhalb erstellt werden. 
Es ist eine Größenbeschränkung für Ne-
benanlagen, die außerhalb der Baufenster 
erstellt werden sollen auf 20 Kubikmeter 
vorgesehen. Die Dachform ist offen (Flach- 
und Pultdach oder Sattel- und Walmdach), 
Flachdächer müssen begrünt werden. Die 
Gebäudehöhe der Nebenanlagen soll max. 
4,50 m betragen dürfen. 
 
Als Festsetzungen im Bereich Grünordnung 
kommen in Betracht: 
 
-  Baum- und Gehölzrodungen müssen au-

ßerhalb der Monate März - September er-
folgen 

-  Verwendung von insektenfreundlichen 
Lampen 

-  Verwendung wasserdurchlässige Beläge, 
hier ist jedoch zuerst die Versickerungsfä-
higkeit zu prüfen 

-  Gebietsrandeingrünung als Gehölz.- oder 
Heckenpflanzung 

-  Baumpflanzungen an den Gebietseingän-
gen 

-  Strauchpflanzungen im Bereich des ge-
planten Spielplatzes 

-  Begrünung Flachdächer von Nebengebäu-
den 

 
Ausgleichsmaßnahmen werden sowohl im 
Baugebiet selbst als auch auf externen Flä-
chen erforderlich sein. Im Gebiet soll eine 
Nutzungsextensivierung landwirtschaftli-
cher Flächen als Fettwiese ohne Spritz- und 
Düngemittel erfolgen. Außerdem sollen für 
potenzielle Fledermausquartiere Ersatz-
quartiere gefunden werden. 
Als Maßnahmen außerhalb des Gebiets 
kommen Baumpflanzungen entlang der 
L128 sowie Maßnahmen im Bereich Sägen-
bach und bei der Heizzentrale in Betracht. 
 
Gerhard Dold regt an, dass als Dachaufbau-
ten auch sog. „Zwerchgiebel“ zugelassen 
werden. Der Zwerchgiebel ist ein quer zum 
Giebel des Hauptdaches ausgerichteter Gie-
bel. Diese Form des Dachaufbaus würde von 
Bauherren immer wieder gewünscht wer-
den. Im Übrigen sei die Ausnutzbarkeit des 
Wohnraums besser als bei einer herkömmli-
chen Gaube. Eine Aufnahme in den BPL wür-
de spätere Befreiungen ersparen. 
Auf die Frage von Thomas Mark, ob die 
Firstrichtung verändert werden kann, ant-
wortet Herr Dopfer, dass eine leichte Dre-
hung um ca. 10 Grad zulässig sein soll. 

Pro Wohneinheit werden 1,5 Stellplätze vor-
geschrieben werden. 
 
Anschließend erläutert Ing. Keller die erfor-
derlichen Erschließungsmaßnahmen. 
 
Kanal: In St. Märgen wird Schmutz- und Nie-
derschlagswasser über jeweils getrennte 
Kanäle (Trennsystem) entsorgt. Die durch 
das neue Baugebiet anfallende vermehrte 
Schmutzwassermenge kann problemlos 
von der vorhandenen Struktur aufgenom-
men werden. Die anfallende Niederschlags-
wassermenge kann jedoch nicht ohne 
weiteres aufgenommen werden. Hier wird 
es erforderlich sein, einen sog. Staukanal 
einzubauen. Der Staukanal ist ein großes 
Abwasserrohr mit ca. 100 m³ Fassungsver-
mögen. Im Staukanal wird bei ergiebigen 
Regenfällen das Regenwasser zunächst ge-
staut, anschließend kann das Wasser verzö-
gert abfließen. 
 
Der Anschluss der Trinkwasserleitung kann 
problemlos erfolgen. Evtl. wird jedoch eine 
Druckerhöhung erforderlich werden. 
Die Verlegung von Fernwärmeleitungen, 
Strom, Telefon und DSL-Leerrohren ist eben-
falls unproblematisch. 
Die Erschließung des Baugebiets ist in bis 
zu drei Abschnitten möglich. Bei einer ab-
schnittsweisen Erschließung ist jedoch eine 
Wendemöglichkeit am Ende des Bauab-
schnitts einzurichten. 
Die Straße wird eine Fahrbahnbreite von 
4,50 m erhalten. Außerdem werden ein Geh-
weg mit 1,50 m und ein Schrammbord mit 
0,50 m angelegt. 
 
Anschließend erläutert Herr Lorkowski vom 
Erschließungsträger badenovaKONZEPT das 
weitere Vorgehen und den Zeitplan. 
 
Aufgrund der Größe des Baugebiets von 32 
Bauplätzen schlägt Herr Lorkowski die Er-
schließung in zwei Abschnitten vor. Einen 
ersten Abschnitt mit 20 Plätzen und einen 
zweiten mit den restlichen zwölf. 
 
Zeitplan: 
-  Die Offenlage des BPL kann schätzungs-

weise ab Juni erfolgen, Satzungsbeschluss 
noch vor den Sommerferien ist denkbar. 

-  Artenschutzrechtliche Untersuchungen 
werden voraussichtlich nicht erforder-
lich werden, was dem Zeitplan entgegen 
kommt. 

-  Im September Beginn mit den Erschlie-
ßungsarbeiten 

-  Ende der Erschließungsarbeiten des ersten 
Bauabschnitts voraussichtlich im Mai 2016 

-  Beginn mit der Bebauung der Grundstücke 
ab Fertigstellung der Erschließung, evtl. 
auch schon vorher möglich. 

 
Der Erschließungsträger wird in den kom-
menden Wochen den Grunderwerb vor-
nehmen, die Erschließungsplanung weiter-
führen, sowie die Gutachten der beteiligten 
Behörden zusammentragen. Ferner werden 
die Kosten der Plätze kalkuliert. 
 
Gerhard Dold gibt zu bedenken, dass die 
Erschließung eines zweiten Abschnitts zu 

einem späteren Zeitpunkt Mehrkosten nach 
sich ziehen würde und frägt nach den Mehr-
kosten die dadurch anfallen würden. Der 
Bauplatzerwerb für die Grunstücke im zwei-
ten Bauabschnitt wäre dann auch entspre-
chend teurer. 
Thomas Mark ist dafür, dass nachhaltig mit 
den Flächen umgegangen wird. Daher soll-
ten auf jeden Fall zwei Bauabschnitte gebil-
det werden. Es sei auch zu berücksichtigen, 
dass ein sehr großes Angebot an Bauland 
nicht nur im Baugebiet, sondern möglicher-
weise auch im ganzen Ort zu Zersiedelung 
führen kann. 
Anhand der Erfahrungen beim letzten Bau-
gebiet geht BM Kreutz von einem Bedarf 
von ca. 1,5 - 2 Bauplätzen pro Jahr aus. Dem-
nach würden die zur Verfügung stehenden 
Bauplätze in einem ersten Bauabschnitt 
mittelfristig ausreichen. Ein zu schneller Ab-
verkauf der gesamten Fläche sollte vermie-
den werden, da weitere bebaubare Flächen 
nicht absehbar sind. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem vorgelegten 
Beschluss über den angepassten städtebau-
lichen Entwurf und das weitere Vorgehen 
bezüglich der zukünftigen Höhenentwick-
lung des Baugebiets sowie dessen gestalte-
rischen Entwicklung unter Berücksichtigung 
der besprochenen Vorschläge  

- Aufnahme Zwerchgiebel 
- mind. 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit 
-  Einbau von Zisternen möglich, aber keine 

Verpflichtung 
-  Pufferung des Niederschlagswasser durch 

Einbau eines Staukanals 
einstimmig zu. 
 
Abschluss eines Konzessionsvertrages 
mit der Energiegenossenschaft St. Mär-
gen 
Für die Benutzung der öffentlichen Grund-
stücke durch die Energiegenossenschaft 
soll ein Gestattungs-/Konzessionsvertrag 
abgeschlossen werden. Hierin räumt die 
Gemeinde dem Fernwärmeversorgungsun-
ternehmen/der Energiegenossenschaft das 
Recht ein, die der gemeindlichen Verfügung 
unterliegenden öffentlichen Verkehrsräume 
sowie sonstige der Gemeinde gehörenden 
öffentlichen und nicht öffentlichen Grund-
stücke und Gebäude zur Verlegung und 
zum Betrieb der Fernwärmeversorgungsan-
lage zu benutzen. 
In Baden-Württemberg müssen Kommunen 
bei Abschluss eines Gestattungsvertrages 
im Wärmebereich die Vorschrift des § 107 
GemO beachten. Demnach darf die Gemein-
de solche Verträge nur abschließen, wenn 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 
nicht gefährdet wird und die berechtigten 
wirtschaftlichen Interessen der Gemeinde 
und ihrer Einwohner gewahrt sind. Hierzu 
ist dem Gemeinderat vor der Beschlussfas-
sung das Gutachten eines unabhängigen 
Sachverständigen vorzulegen. 
Gem. Gutachten der Kanzlei Spahn – Uhl 
– Schöneweis genügt der vorgelegte Ge-
stattungs-/Konzessionsvertrag den in § 107 
GemO genannten Voraussetzungen. Die im 
Gutachten genannten Änderungsvorschlä-
ge wurden mit den Vorständen und dem 
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Aufsichtsratsvorsitzenden der Energiege-
nossenschaft besprochen. Mit wenigen 
Ausnahmen wurden die Vorschläge in den 
Vertrag übernommen. 
 
§ 2 Abs. 7 Satz 1 des Vertrages besagt: „Soll-
te im Zuge der Erneuerung oder Sanierung 
von gemeindeeigenen Regenwasser- oder 
Schmutzwasserkanälen für die Gemeinde 

Mehrkosten entstehen, die durch die verlegten 
Fernwärmeleitungen bedingt sind, so hat die 
Energiegenossenschaft diese Mehrkosten zu 
tragen.“ 
 
Claus Simon regt an hier auch die Trinkwas-
serleitungen mit aufzunehmen. 
 
Nach entsprechender Ergänzung des § 2 

Abs. 7 Satz 1 stimmt der Gemeinderat dem 
Konzessionsvertrag einstimmig zu. 
 
Stellungnahme zu Bauanträgen 
- Antrag zum Bau einer Kleinkläranlage mit 
Abwasserbelüftung; Belebungsanlage mit 
Aufstaubetrieb , Flst. Nr. 181 
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Ein-
vernehmen 

Mitglieder gesucht! - Dach-
kirnerpfiefer-Guggenmusik  
St. Peter e.V. 
Hast du Lust auf Guggenmusik? Möchtest 
du auch mal aktiv auf der Bühne stehen. 
Dann komm doch einfach mal bei uns vor-
bei. Wir suchen Unterstützung in allen Re-
gistern. Gerne helfen wir dir auch ohne mu-
sikalische Kenntnisse auf deinem Weg zum 
Dachkirnerpfiefer. Haben wir dein Interesse 
geweckt? Dann komm zum Infoabend am 
Freitag, 20.03.2015 um 20 Uhr in den Mehr-
zweckraum der Abt-Steyrer-Schule St. Peter. 

 

Sammelbestellung  
von Forstpflanzen 
Der Forstbezirk Kirchzarten führt für die 
Privatwaldbesitzer eine Sammelbestellung 

von Forstpflanzen im Frühjahr 2015 durch. 
Bitte lassen Sie sich von Ihrem zuständigen 
Revierleiter beraten. Ihre Bestellung können 
Sie noch bis zum 25.03.2015 an den Forstbe-
zirk Kirchzarten, Ottenstraße 6, 79199 Kirch-
zarten, Tel. 0761/2187-5183, vormittags von 
8.00 bis 12.00 Uhr richten. 
 
 

Kinderkleidermarkt  
in St. Märgen 
Am Samstag, den 28.03.2015 findet in der 
Schwarzwaldhalle St. Märgen von 14.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr der diesjährige Frühling/Som-
mer-Kinderkleidermarkt statt. 

Angeboten werden übersichtlich sortiert 
saisonale Kinderkleidung, ein umfangrei-
ches Spielwarenangebot und alles rund ums 
Kind/Baby. 

Stärken können Sie sich mit Kaffee, Kuchen 
und Waffeln - gerne auch zum Mitnehmen. 

Wer Kleidung/Spielwaren etc. selbst abge-
ben möchte, kann sich hierfür im Rathaus 
St.Märgen Etiketten abholen. Reservieren 
von Etiketten ist nicht möglich. 

Auf dem Vorplatz der Schwarzwaldhalle 
können Kinder Spielwaren (keine Kleidung) 
verkaufen. Hierfür wird keine Haftung über-
nommen. 
 
Der Erlös des KKM wird wieder der Förde-
rung der Kinder und Jugendlichen der Ge-
meinde zu Gute kommen. 
 
Vielen Dank 
das KKM-Team 
 
Tel.: 921049 Löffler 
939378 Schuler 
 
 

Gemeindeverwaltungs- 
verband St. Peter  
Einladung zur Verbandssitzung am Montag, 
13.04.2014, 19.30 Uhr im Haus der Gemein-
schaft, Jörgleweg 1, St. Peter. 
 
Über folgende Tagesordnung ist zu beraten 
und zu entscheiden:  

I. Öffentlicher Teil  
1.1  Bekanntgaben 

1.2   Neuwahl Vorsitzender des GVV St. Pe-
ter 

1.3   Neuwahl 1. Stv. Vorsitzender des GVV 
St. Peter 

1.4   Neuwahl 2. Stv. Vorsitzender des GVV 
St. Peter 

1.5   Beratung und Beschlussfassung über 
eine Stellungnahme zum immissions-
schutzrechtlichen Antrag auf Neubau 
von drei Windkraftanlagen am Brom-
beerkopf 

1.6   Beratung und Beschlussfassung über 
eine Stellungnahme zur Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplanes des 
GVV Dreisamtal, Teilplan Windkraft 

1.7  Feststellung der Jahresrechnung 2014 

1.8   Beratung und Beschlussfassung über 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 
2015 

1.9  Verschiedenes 

1.10  Bürgerfragen 

Grünschnitt-Sammelstelle St. Peter 
Die Grünschnitt-Sammelstelle St. Peter ist wieder für die Anlieferung von Grünschnitt der 
privaten Haushalte in Betrieb. 
Der Grünschnitt der Herkunftsbereiche Gewerbe und Landwirtschaft ist gebührenpflichtig 
und deshalb ausgeschlossen. Als nächste Abgabemöglichkeit stehen die Grünschnitt-Sam-
melstelle Kirchzarten und das RAZ Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, zur Verfügung. 
 
Auf der Grünschnitt-Sammelstelle kann holziges Material (Baum-, Hecken- und Strauch-
schnitt bis zu einem Durchmesser von 30 cm) und Gras/Krautiges/Laub  nur getrennt ange-
liefert werden. Gemischte Anlieferungen sind nicht möglich.  
 
Für vermischten Grünschnitt können Sie die Grünschnitt-Sammelstelle Kirchzarten und das 
RAZ Hochschwarzwald in Titisee-Neustadt nutzen. 
 
Die Öffnungszeiten der Anlagen: 
Grünschnitt-Sammelstelle St. Peter,  beim Kreuzhof: 
 
Samstag 9.30 13.30  
Mittwoch 17.00 18.00  
 
Grünschnitt-Sammelstelle Kirchzarten-Burg,  
beim Gasbehälter, Nähe Sportplatz Buchenbach: 
 
März - Oktober Mittwoch 16.00 19.00  
 Freitag 15.00 18.00  
ganzjährig Samstag 10.00 15.30  
 
RAZ Titisee-Neustadt,  Gewerbestraße 16:  
 
ganzjährig Montag und Dienstag 9.00 15.00  
 Donnerstag und Freitag 12.00 18.00  
In den ungerade Wochen  Samstag 9.00 13.00  
 
Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie an: 
Abfallberatung des Landkreises T 0761/2187-9707 
www.breisgau-hochschwarzwald.de 
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Veranstaltungen 
Freitag, 20.03.2015 
20:00 Uhr 
St. Märgen, Hotel Hirschen Generalver-
sammlung Trachtenkapelle St. Märgen  

Samstag, 21.03.2015 
St. Märgen, Weißtannenhalle RSV BIKE 
ARGE Techniklehrgang 
Anmeldung bei Reinhard Rüffer 07669-300 
oder Franz Faller 07669-635  

Samstag, 21.03.2015 
10:00 Uhr 
2015 findet der Pferdezüchtertag in Elzach 
statt. „Schwarzwälder Pferdezüchtertag“ 
Die Schwarzwälder Pferdezuchtgenos-
senschaft lädt alle Züchter und Freunde 
der Schwarzwälder Kaltblutpferde zum 
Schwarzwälder Züchtertag nach Elzach 
herzlich ein.(im Zwei-Jahres-Rythmus in St. 
Märgen) 
10:00 Uhr Jahresversammlung der Pferde-
zuchtgenossenschaft 
ab 14:00 Uhr Vorstellung der Schwarzwälder 
Kaltbluthengste (geritten und gefahren)  

Samstag, 21.03.2015 
13:00 - 17:00 Uhr 
St. Märgen, kunsthaus, Rathausplatz 2 Aus-
stellung „out of reality“ mit Angelika 
Khan-Leonhard   
In der aktuellen Ausstellung präsentiert 
kunsthaus St. Märgen die Werke „out of rea-
lity“ der bekannten Malerin Angelika Khan-
Leonhard aus Schluchsee. Es handelt sich 
um farbintensive, ausdrucksstarke Bilder in 
der Technik Acryl-, Öl- und Lack, sowie gra-
fische Arbeiten; welche während der letzten 
drei Jahre der Schaffenszeit der Künstlerin 
entstanden sind. 
In ihren Werken setzt die Künstlerin emoti-
onale Wahrnehmungen in abstrahierte For-
men und Zeichen um. Den Betrachter lädt 
sie ein, das „Bild hinter dem Bild“, die verbor-
gene Welt hinter den sichtbaren Bildern, zu 
entdecken. 
Angelika Khan-Leonhard studierte in Frei-
burg an der Außenstelle der staatlichen 

Kunstakademie Karlsruhe und in Ravenna 
& Bologna. Ihr künstlerischer Ruf beruht auf 
Ausstellungen im In- und Ausland, Entwick-
lung und Ausführung von konzeptionellen 
Arbeiten in der angewandten Kunst sowie 
Gestaltungen im öffentlichen und privaten 
Raum. 
Sie ist Kunstdozentin und Gründerin der 
Kunstschule „Artcollege“ in Schluchsee, wo 
sie in den Sommermonaten Meisterkurse 
für Kunstschaffende aus ganz Europa leitet 
und Autorin zahlreicher Publikationen und 
mehrerer Kunst- und Lehrbücher. In ihrer Bü-
cherserie „Malen wie die Meister“ hat Sie den 
Bildaufbau, die Farbgestaltung und die Mal-
techniken von Franz, Gauguin, Cézanne, Ma-
net, Macke, Feininger, Dürer und van Gogh 
vorgestellt und didaktische aufbereitet. 
Info Tel.: 07669-939003, mail@kunsthaus.
info, www.kunsthaus.info 
Gruppenführungen auf Anfrage. 

Sonntag, 22.03.2015  
St. Märgen, Weißtannenhalle RSV BIKE 
ARGE Techniklehrgang  
Anmeldung bei Reinhard Rüffer 07669-300 
oder Franz Faller 07669-635  

Sonntag, 22.03.2015 
10:00 - 13:00 Uhr 
St. Märgen, Kloster Museum, Rathausplatz 1 
Kloster Museum - Landschaft, Kunst, Uh-
rengeschichte  
Das Kloster Museum zeigt seine Schätze: Die 
Schwarzwalduhr, Reise ins Uhrenland und 
weltweiter Uhrenhandel, Schwarzwälder 
Hinterglasmalerei, Werke des Klosterbild-
hauers Matthias Faller. 
Führungen: 10:15 | 11:45 Uhr 
In den Osterferien zusätzlich: Mittwoch 
und Donnerstag, Führungen: 10:15 | 11:45 
Uhr Eintritt mit Führung 4,00 Euro, unter 15 
Jahre und Gäste mit Hochschwarzwald Card 
Eintritt frei 

Sonntag, 22.03.2015 
13:00 - 17:00 Uhr 
St. Märgen, kunsthaus, Rathausplatz 2 Aus-
stellung „out of reality“ mit Angelika 
Khan-Leonhard  

Info Tel.: 07669-939003, mail@kunsthaus.
info, www.kunsthaus.info 
Gruppenführungen auf Anfrage. 
 
 

DTV-Klassifizierung 
Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH 
bietet in diesem Jahr erneut allen Vermie-
tern die Möglichkeit an, ihre Ferienhäuser, 
Ferienwohnungen oder Privatzimmer nach 
den Richtlinien des Deutschen Tourismus-
verbandes (DTV) zu klassifizieren. An diesen 
Klassifizierungen können Sie teilnehmen, 
wenn Ihr Gesamtbetten-Angebot pro Kate-
gorie maximal 9 Betten beträgt. 
Die Kategorisierung nach Sternen hat sich 
in den letzten Jahren zum wichtigsten Aus-
wahlkriterium für den Gast entwickelt. 
Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH 
berücksichtigt die klassifizierten Objekte 
bevorzugt bei deren Auflistung im Gastge-
berverzeichnis. 
Der Deutsche Tourismusverband (DTV) gibt 
vor, dass alle drei Jahre die Ferienhäuser, Fe-
rienwohnungen und Privatzimmer erneut 
klassifiziert werden müssen. Die DTV-Klassi-
fizierung ist nach wie vor freiwillig. 
Bitte wenden Sie sich für weitere Fragen 
oder für Ihre Anmeldung zur Klassifizierung 
bis zum 18.03.2015 an die örtliche Tourist-
Information, Frau Svenja Haberkorn. Tel.: 
07652/1206-8390 oder haberkorn@hoch-
schwarzwald.de.  

 

Fun, Sex & Magic – Marc 
Gettmann, Zauberkünstler & 
Mentalist! 
Samstag, 21.03.2015, 20.00 Uhr im Kino im 
Höfle, Lenzkirch. Eintritt 1. Kategorie 14,00 
€, 2. Kategorie 12,00 € im Vorverkauf (2 € 
Aufschlag an der Abendkasse). Tickets er-
hältlich in allen Tourist-Informationen der 
Hochschwarzwald Tourismus GmbH, bei 
den Vorverkaufsstellen von Reservix sowie 
unter www.reservix.de. Telefonische Bestel-
lung unter Tel. 07652 1206-0. 

Evang. Versöhnungsgemeinde 
Stegen 
Theologischer Kreis Dreisamtal 
Montag, 23.03.2015, 20.00 Uhr, Evang. Ge-
meindezentrum Kirchzarten, Schauinsland-
str. 8, Evangelische Messe mit Pfarrer Mat-
thias Gössling, Sulz a.N.  

Alemannische Andacht 
Dienstag, 24.03.2015, 20.00 Uhr, Johannes-
kapelle, Zarten: Alemannische Andacht mit 
Pfarrer Hellmuth Wolff, Hinterzarten zusam-
men mit dem Männerchor Zarten. Veranstal-
ter: Ökumen. Erwachsenenbildung Stegen 

Bildungswerk  
St. Märgen - St. Peter 
„Bilder aus den Anden“

Außer den bekannten touristischen High-
lights stehen bei dem Vortrag von Prof. 
Hermann Goßmann Bilder eines jungen Fo-
tografen aus Andahuaylas im Vordergrund. 
Sie zeigen seine Heimat, die mit ihrer Natur, 
mit ihren Menschen, mit ihrer Kultur und 
ihren Traditionen einen gewaltigen Reich-
tum besitzt. Im zweiten Hauptteil zeigt 
der Referent, wie sich in dieser Umgebung 
kirchliches Leben entfaltet und welche Rolle 

dabei die Partnerschaft mit einer deutschen 
Pfarrei spielt.
Der Vortrag im Rahmen des Bildungswerks 
findet am Montag, 23.03.2015 um 20 Uhr im 
Pfarrheim St. Peter statt.
 

Senioren 65 + 
Zu einer Filmvorführung am Montag, 
23.03.2015 um 14.00 Uhr laden wir herzlich 
ein. Herr Josef Faller wird über die Glocken-
geschichte von St. Märgen mit Film und 
Fotos berichten. Wir freuen uns über zahlrei-
che Zuschauer.  
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Sportverein St. Märgen  
B - Junioren Fr 20.03.2015
18:00 SG Mundelfingen : SG St. Märgen
C - Junioren Fr 20.03.2015
18:30 SV St. Märgen : SG Kolleg St. Blasien
Herren 2 Sa 21.03.2015
14:15 SV St. Märgen 2 : SSC Donaueschingen 2
Herren 1 Sa 21.03.2015
16:00 SV St. Märgen : SSC Donaueschingen
D1 - Junioren Sa 21.03.2015
16:00 SG Hölzlebruck 2 : SV St. Märgen
 
 

Trachtenkapelle  
St. Märgen e. V. 
Zu unserer diesjährigen Generalversamm-
lung am 20.03.2015 um 20.00 Uhr im Hotel 
Hirschen laden wir alle Mitglieder, Freunde 
und Gönner recht herzlich ein.
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
2. Totenehrung 
3. Bericht des Vorsitzenden 
4. Bericht des Schriftführers 
5. Bericht des Rechners 
6.  Bericht der Kassenprüfer + Entlastung des 

Rechners 
7. Entlastung der Vorstandschaft 
8. Bericht zum Probenbesuch 
9. Wünsche und Anträge 

gez. Manfred Herrmann, 1. Vorsitzender
 
 

Ski-Club St. Märgen e.V.  
Ortsjugendskitag und die Vereinsmeis-
terschaften 
Freitag, 20.03.2015 -Langlauf (Thurnerspur) 
- 18.30 Uhr Start 
Samstag, 21.03.2015 -Sprunglauf (Thurner-
lift) - 09.30 Uhr Start 
Torlauf (Thurnerlift) - 11.00 Uhr Start 
Siegerehrung 
Sonntag, 22.03.2015 -16.00 Uhr Sportgast-
stätte Abseits 
Infos: http://www.ski-club-st-maergen.de  
 
Generalversammlung 
Samstag, 28.03.2015, 
20.00 Uhr im Hotel Hirschen 
Wegen der umfangreichen Tagesordnung 
(Neuwahlen) wird um zahlreiche Teilnahme 
gebeten. 
Tagesordnung siehe Amtsblatt vom 
11.03.2015 oder: 
http://www.ski-club-st-maergen.de   

 

Schwarzwälder Pferdezucht-
genossenschaft St. Märgen  
Am Samstag, 21.03.2015 beginnt um 10 
Uhr der Schwarzwälder Pferdezüchtertag 
mit der Jahresversammlung in der Festhal-
le in Oberprechtal. Auf der Tagesordnung 

stehen neben Ehrungen auch ein Vortrag 
des Zuchtleiters über Aktuelles in der Kalt-
blutzucht. Um 14 Uhr werden in der Reit-
halle vom Facklerhof der Familie Schill in 
Prechtal die Schwarzwälder Kaltbluthengste 
vorgestellt. Für Bewirtung ist gesorgt. Die 
Schwarzwälder Pferdezuchtgenossenschaft 
freut sich über Mitglieder und Interessierte. 
Infos: www.schwarzwaelder-pferdezuchtge-
nossenschaft.de“  

 

Termine der Freiwilligen  
Feuerwehr St. Märgen 
23. März 19:00 Uhr Weiterbildung Füh-
rungskräfte 
Alle Führungskräfte 

Landfrauenverein  
Zum Vortrag „Mut tut Frauen gut“ mit Ulrike 
Siegel laden wir alle Mitglieder sowie Inte-
ressierte am Mittwoch, 25.03.2015  um 
14.00 Uhr ins Hotel Löwen ganz herzlich ein. 
Ulrike Siegel versteht es lebendig und inte-
ressant zu referieren. Sie ist bekannt durch 
ihre Bücher „Immer regnet es zur falschen 
Zeit“ die Buchreihe „Bauerntöchter“ sowie 
einige mehr.  

 

FörderVerein SportVerein 
St.Märgen e.V. 
Einladung 
am Mittwoch, 25.03.2015 findet um 20:00 
Uhr im Abseits die diesjährige Generalver-
sammlung des Förderverein SV St.Märgen 
e.V. statt.  

Tagesordnung  
1) Begrüßung durch den Vorsitzenden 
2) Bericht des Schriftführers 
3) Bericht des Rechners 
4) Bericht der Kassenprüfer 
5) Entlastung Rechner 
6) Entlastung des Vorstandes 
7) Wünsche und Anträge  

gez. Jochen Roth 
1.Vorsitzender 
 
 

Jahreshauptversammlung 
BLHV...  
mit Infos zu Landschaftspflegemaßnahmen 
sowie LEADER-Förderung 2015. 
Hiermit laden wir alle Mitglieder und Inte-
ressierte ganz herzlich ein zu unserer dies-
jährigen Jahreshauptversammlung des 
BLHV-Ortsvereins St. Märgen am Freitag, 
27.03.2015 um 20.00 Uhr im Hotel Löwen. 

Tagesordnung 
- Begrüßung 
- Tätigkeitsbericht 
- Kassenbericht 
- Bericht der Kassenprüfung 

- Entlastung der Gesamtvorstandschaft 
- Neuwahlen 
- Verschiedenes 
-  Der Landschaftserhaltungsverband Breis-

gau-Hochschwarzwald stellt sich vor und 
informiert über die Möglichkeiten zur Be-
ratung von finanzieller Landschaftspflege-
maßnahmen durch Geschäftsführer Rein-
hold Treiber 

-  Information zu neuen Richtlinien der LEA-
DER-Förderung 2015 durch Herrn Reinhard 
Metsch Geschäftsführer der LEADER Akti-
onsgruppe Südschwarzwald 

Das Vorstandsteam 
 
 

Imkerverein 
Am Freitag den 10.04.2015 findet um 19.30 
Uhr im Gasthaus Rössle die diesjährige or-
dentliche Mitgliederversammlung statt. 
 
Tagesordnungspunkt sind:  
1. Begrüssung-Eröffnung 
2. Totenehrung 
3. Tätigkeitsbericht 
4. Kassenbericht 
5. Kassenprüfbericht 
6. Entlastung der Vorstandschaft 
7. Ehrungen 
8. Verschiedenes 
 
Hierzu laden wir alle Mitglieder gem.§9 
recht herzlich ein. 
Im Anschluss hält Armin Spürgin,einen Vor-
trag zumThema Beuten und Beutenmass. 
Angehörige sowie alle Interessierten und 
Freunde der Imkerei sind hierzu ebenso 
herzlich eingeladen.  
Bei der nächsten Bestellung von Varroa
behandlungsmittel,ebenfalls an diesem 
Abend,sollte jeder Imker eine Registrier-
nummer beim Veterinäramt beantragt 
haben.Fragen hierzu an Veterinäramt FB 
390,Frau Bleile,Tel.0761-2187-3918 
 
 

Tennis-Club St. Märgen 
Keine Änderungen im Vorstand gab es bei 
der Jahresversammlung des Tennis-Club St. 
Märgen im Hotel Hirschen. Vorsitzender: 
Willi Schmidt, zweiter Vorsitzender: Bernd 
Faller, Schriftführerin: Friederike Seufert, 
Schatzmeister: Bernhard Kallinich, Sport-
wart: Frank Schuler und Jugendwart: Felix 
Rombach. Die größte Herausforderung im 
kommenden Vereinsjahr, so Vorsitzender 
Willi Schmidt, ist die Generalsanierung der 
Plätze, welche im Jahr 1974 gebaut, und be-
reits schon zwei Mal erneuert wurden. Es ist 
eine Neueinsandung vorgesehen. 
Auf dem Programm stehen wie im Vorjahr 
die Durchführung einer Kinderolympiade. 
Ferner ist die Wiederholung eines „Tag der 
offenen Tür“ vorgesehen. 
Für die kommenden Tage ist jedoch noch 
eine Platzputzete angesagt. 
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Der Förderverein für Energie-
sparen und Solarenergie-Nut-
zung eV informiert: 
Austauschpflicht für Heizkessel. Vorge-
schrieben ist der Austausch von Konstant-
temperaturkesseln, die älter sind als 30 Jah-
re. Die Erneuerung der Heizungsanlage ist 
nicht nur Pflichterfüllung, sondern aktiver 
Klimaschutz und Kosteneinsparung. Was da-
bei beachtet werden sollte und die nachhal-
tigen und zukunftsfähigen Möglichkeiten, 
sowie alle Energiefragen informieren wir Sie, 
über die nachfolgenden Kontaktdaten und 
persönlich am Do. 19.03. von 14:00 – 18:00 
Uhr (Terminvereinbarung erforderlich) im 
Raiffeisen-Baucenter (1. OG). Tel. 07661/4951 
-Paul.Frener@beg-dreisamtal.eu 
 
 

Jugendmusikschule  
Dreisamtal e. V.  
Am Sonntag, 22.03.2015 um 18.00 Uhr 
findet ein Schülervorspiel im Bürgersaal 
Stegen statt. Die Jugendmusikschule prä-
sentiert die sehr erfolgreichen Teilnehmer 
des Wettbewerbs „Jugend musiziert“, der in 
diesem Jahr für Bläser-Solo ausgeschrieben 
war. Durch instrumentale Beiträge von Strei-
cher- und Klavierklassen wird das Programm 
ergänzt, damit Sie durch vielfältige Klänge 
einen musikalischen Hochgenuss erleben 
können. 
 
 

DRK Ortsverein  
March - Osterbazar 
Einladung zum 19. traditionellen Osterba-
zar am Sonntag, 22.03.2015 von 11 - 16 Uhr 
in der Festhalle Buchheim (Kantenhocker, 
Holzbastelarbeiten, Fädelungen, Osterge-
stecke, Heutiere, Osterkränze, Kreative Ideen 
aus Naturmaterialien). 
 
 

Oskar-Saier-Haus Senioren-
zentrum Kirchzarten 
Gidon Horowitz erzählt Märchen aus aller 
Herren Länder für Jung & Alt in der Kapelle 
am Montag, 23.03.2015, 15.30 Uhr.
 
 

Schweiz – Vertrieb stärken 
Am Dienstag, 24.03.2015 bietet die IHK Süd-
licher Oberrhein von 10:30 bis ca. 12:30 Uhr 
in Freiburg ein Seminar mit dem Thema 
„Schweiz – Vertrieb stärken“ an. Lernen Sie 
in der Veranstaltung mehr über unsere Nach-
barn, um Ihre Geschäfte gut vorbereitet auf-
zubauen. Programm und Anmeldung bei: 
IHK Südlicher Oberrhein, Enterprise Europe 
Network, Lotzbeckstraße 31, 77933 Lahr, 
Christine Richmann, Tel.: 07821/2703-692, E-
Mail: christine.richmann@freiburg.ihk.de 

Seniorenstudium geht im April 
ins Sommersemester 
Ein selbst gewähltes Thema näher betrach-
ten und studieren – dazu gibt es im Senio-
renstudium an der PH Freiburg vielfältige 
Möglichkeiten. Am 20.04.2015 beginnt das 
Sommersemester auch für die über 500 äl-
teren Studierenden an der PH. Seit Jahren 
steht ihnen ein breitgefächertes und viel-
fältiges Angebot zur Auswahl. Es umfasst 
eine ganze Reihe von Vorlesungen, wie z.B. 
„Epochen der Musikgeschichte: Barock – 
Klassik“, „Die Zukunft der Moderne“ oder 
„Grundlagen der Ökologie“. Auch Semina-
re stehen in großer Zahl zur Auswahl. Eine 
offene Informationsveranstaltung findet 
am Mittwoch, 15.04.2015 um 14.00 Uhr an 
der Pädagogischen Hochschule, Kollegien-
gebäude 2, Raum 015 im EG statt. Das Pro-
grammheft kann telefonisch angefordert 
werden (0761/682-244 oder per Mail an 
seniorenstudium@ph-freiburg.de). Infos: 
www.ph-freiburg.de/senioren 
 
 

Edith-Stein-Schule Freiburg 
Schulplätze ab September 2015:  
Sie wollen nebenberuflich einen Beruf erler-
nen?  
-  Hauswirtschafterin berufsbegleitend in 

Teilzeit:: 
BFQ-Ernährung (Hauswirtschaft): 1 Nach-
mitag in der Woche.  

-  Altenpflegehelfer berufsbegleitend in Teil-
zeit: 
BFQ-Pflege: 1 Naxchmittag in der Woche 

Sie wollen sich weiter Qualifizieren?  
- Hauswirtschaftmeisterin, berufsbegleitend 
FMHT: 2 Nachmittage in der Woche 
 
Bitte Anmelden bis Ende März 2015 
 
 

Berufsplanung und  
Stellensuche mit System 
17. – 19.04.2015, Bildungshaus Kloster St. 
Ulrich. Was kann ich? Was tue ich gerne? 
Was will ich beruflich wirklich machen und 
wie komme ich genau dort hin? Life/Work 
Planning (LWP) ist ein effektives Verfahren, 
mit dem Sie Klarheit gewinnen auf diese Fra-
gen. Das Angebot richtet sich an Frauen und 
Männer im Alter zwischen 35 und ungefähr 
50 Jahren. Info und Anmeldung: Bildungs-
haus Kloster St. Ulrich, 79283 Bollschweil, 
Tel. 07602/9101-0, www.bildungshaus-klos-
ter-st-ulrich.de 
 
 

Ausbildung zum  
Straßenwärter (m/w)  
Noch bis zum 31.03.2015 können sich In-
teressierte für eine Ausbildung zum Stra-
ßenwärter bei einer Straßenmeisterei des 
Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald 

bewerben. Voraussetzung dafür ist mindes-
tens ein Hauptschulabschluss. Die Ausbil-
dung beginnt am 1. September 2015 und 
dauert drei Jahre. Die fachbezogene schu-
lische Ausbildung erfolgt im Block an der 
Gewerbeschule in Nagold. 
Straßenwärter sorgen für den Erhalt von 
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Der Er-
werb des Führerscheins der Klasse CE ist Be-
standteil der Ausbildung. Die Kosten dafür 
übernimmt der Arbeitgeber. Das Landrat-
samt Breisgau-Hochschwarzwald bietet den 
Straßenwärtern einen sicheren Arbeitsplatz 
mit festen Arbeitszeiten. 
Infos: www.breisgau-hochschwarzwald.de. 
Die Bewerbungsunterlagen mit dem Bewer-
bungsschreiben, einem Lebenslauf und den 
üblichen Zeugnissen gehen an das Land-
ratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Stabs-
bereich Personal und Organisation in der 
Stadtstraße 2 in 79104 Freiburg. 
 
 
Gemeinde Hinterzarten
Rathausstraße 12, 79856 Hinterzarten
www.hinterzarten.de 
gemelnde@hinterzarten.de
Die Gemeinde Hinterzarten sucht zum 
nächstmögilchen Zeitpunkt eine/n

Rechnungsamtsleiter/in 
(Fachbedienstete/n für das Finanzwesen 

gem.§ 116 GemO).
Einzelheiten zur Ausschreibung unter:
www.hinterzarten.de/Rathaus/Stellen-
angebote

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewer-
bung bis zum 10. April2015 an das Bürger-
meisteramt Hinterzarten, Rathausstraße 12, 
79856 Hinterzarten.
Für Fragen stehen Ihnen zur Verfügung 
Bürgermeister Klaus Michael Tatsch Telefon 
07652 91 97 21
Rechnungsamtsleiter Steven Hausen
07652 91 97 32 

 

Sprachheilkindergarten in 
Friedenweiler - Rötenbach 
Für das Kindergartenjahr 2015/16 (vom 
01.09.2015 bis 31.7.2016) suchen wir  
zwei Praktikantinnen (m/w) auf der Basis 

des Bundesfreiwilligendienstes  
Wir bieten Ihnen: 
-  eine interessante, abwechslungsreiche Tä-

tigkeit in einem Schulkindergarten 
-  Mitarbeit in einem aufgeschlossenen, 

qualifizierten und engagierten Team  
Wir wünschen uns von Ihnen: 

-  Interesse an unserem besonderen Tätig-
keitsfeld 

- Spaß und Phantasie in der pädagogischen 
Arbeit mit Kindern 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterla-
gen an: Sprachheilkindergarten, Mühlen-
straße 3, 79877 Friedenweiler- Rötenbach. 
Infos: Tel. 07654/77067, Email: villa@purzel-
lino.de, www.purzellino.de 







Einladung zur
Frühjahrs-

Hausausstellung
vom

21.03. - 23.03.2015

Forst-, Rasen-, Gartentechnik

Elzstraße 16 � 79350 Sexau 

Tel. 07641/93 09 49-0

Geflügelverkauf, Mo., 23.03.15; 13.45 Uhr St. Märgen Rath.

Renchtalgeflügelhof Bienek, Oberkirch, Tel. 07802/74 46

TAJFUN - WERKSBESICHTIGUNG / Slowenien
am 7. - 9. Mai 2015
nur noch wenige Plätze frei. Preis 189,00 Euro
Näheres erfahren Sie unter:

Abt-Meisterstr. 6 | 79780 Stühlingen-Lausheim
Tel.: 07709-92250 | Fax: 07709-212

www.engel-forsttechnik.de | monikaengel@engel-forsttechnik.de



Ihr Fachbetrieb

für Ausbau und Fassade

79822 Titisee-Neustadt, Telefon 07651/12 19

Wir erstellen auch einen Energiepaß für Ihr Haus.

Dieser Energiesparcheck wird vom Ministerium
für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg gefördert.

ENER
GIE

S P A R

CHE
CK

Baggerfahrer/in
Bauhelfer/in

zur Verstärkung für unser Team gesucht.
Teamfähig, selbstständig und bereit zur 
Mithilfe bei Leitungsverlegung mit FSK B oder CE.

Bewerbung an:

Fuhr- und Baggerbetrieb

Tobias Stiefvater

Silberbergstr. 24 � 79254 Oberried

Tel. 0173 930 36 34


